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ANGABEN ZUR VORBEREITUNG DER VORPRUFUNG GEM. UVPG

MERKMALE DES VORHABENS

11

Allgemeine Angaben zum Vorhaben

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Abgrabung Bettenhoven, Erweiterung Nord
in der Gemeinde Titz, Gemarkung Rddingen
Antrag auf Abgrabung, Erweiterung Nord

Vorhabenstrager:

Kieswerk Bettenhoven (haftungsbeschrankt) UG & Co. KG
Am Finkelbach 2
52445 Rodingen

Tel.: 03443 / 202862
Fax.: 03443/ 20 28 63
Lage:

Kreis Diren, Gemeinde Titz,
Gemarkung Rddingen, Flur 27,
Flurstiicke 9 tlw., 16, 24 tlw., 28 tlw., 39 tlw.

Vorgesehener Beginn der MalRnahme:

Mit einem Abbaubeginn kann It. Abbauplan voraussichtlich im Jahr 2024 gerechnet
werden.

Vorgesehener Abschluss der Rekultivierung:

Die Fertigstellung konnte voraussichtlich im Zeitraum 2049 erfolgen.

Kurzbeschreibunag:

Die Firma Kieswerk Bettenhoven UG & Co. KG in Bettenhoven plant eine Erweiterung
ihrer Trockenabgrabung von Kies und Sand im Kreis Diren, Gemeinde Titz,
Gemarkung Roédingen, Flur 27.

Die bestehende Abgrabung/Verfillung sowie die Erweiterungsflache befinden sich
nordlich von Bettenhoven und o6stlich von Rodingen. Im Westen verlauft die L12
zwischen der Ortschaft Rédingen und der bestehenden Abgrabung. Im Siden, in ca.
1,5 km Entfernung verlauft die B 55.
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1.2

1.3

Die bestehende Abgrabung/Verfillung befindet sich derzeit in Arbeit. Im dstlichen
Bereich ist die Errichtung einer Deponie DK 0 vorgesehen, ein diesbezuglicher Antrag
befindet sich derzeit im Verfahren. Im westlichen Teil schreitet der Materialabbau in
Richtung Westen fort, die Verfillung folgt dem Abbau sukzessive nach.

Die bauplanungsrechtliche Zuldssigkeit der geplanten Erweiterung ist durch den
bestandskraftigen Vorbescheid! vom 15.05.2017 fur die Flurstiicke 9 tiw., 16 tlw. und
39 tlw. festgestellt worden.

Die Antragsflache soll nach Abschluss der Abgrabung vollstéandig verfllt werden. Die
Verfullung und Rekultivierung der Abgrabung folgt dem Abbau sukzessive in
Teilflachen nach. Beinahe die gesamte Erweiterungsflache soll nach Abschluss der
Abgrabung und Verfillung wieder landwirtschaftlich genutzt werden. Die Flurwege
Flurstiick 24 tlw. und 28 tlw. sollen wieder hergestellt werden.

Die Kompensation des Eingriffs wird im Rahmen der Rekultivierung am Standort
Bettenhoven der Firma Kieswerk Bettenhoven sowie am Standort Steinstral’ der
Firma Kieswerk Alt-Lich-Steinstra® erbracht. Um die Landschaft am 0&stlichen
Ortsrand von Rodingen zu strukturieren, werden zwei lineare Feldgehdlze von jeweils
10 m Breite am westlichen Rand der Erweiterungsflache sowie der bestehenden
Abgrabung/Verfillung angelegt werden. Die restliche Kompensation wird am Standort
Steinstral? erbracht, wo ohnehin ein groR3flachiger Biotopkomplex angelegt wird.

Die bestehende ErschlieRung und Anbindung an das offentliche Verkehrsnetz soll
weiterhin genutzt werden.

GroRe des Vorhabens

Die bestehende Abgrabung umfasst eine Flache von etwa 11 ha, die geplante
Erweiterung umfasst eine Flache von etwa 12,1 ha.

Die Abgrabung ermdglicht die Gewinnung von ca. 2,8 Mio. m3 (ca. 5.04 Mio. t) Kies,
Sand und Lehm. Bei einer Férdermenge von ca. 150.000 m? pro Jahr (ca. 270.000 t)
wird das Vorhaben einen Zeitraum von ca. 19 Jahren beanspruchen. Wahrend der
Abgrabung, dieser sukzessive folgend, erfolgt eine Verfillung auf Ursprungsniveau
mit geeignetem Bodenaushub. Die Fertigstellung der Verfiullung wird 6 weitere Jahre
in Anspruch nehmen. Die fur die Erschlielung bendtigten Flachen werden zuletzt
verfullt und rekultiviert.

Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft

Die Erweiterungsflache wird intensiv ackerbaulich genutzt.

Die Flache der bestehenden Abgrabung wird im Rahmen der bestehenden
Genehmigungen als Betriebsflache flr Materialabbau, Ablagerung, Aufbereitung und

! Vorbescheid § 5 AbgG vom 15.05.2017
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Zwischenlagerung genutzt. Aullerhalb des Vorhabensgebietes findet keine
Beanspruchung oder Beeinflussung von Umweltgltern statt.

1.4 Abfallerzeugung
Es findet keine Abfallerzeugung statt.

15 Umweltverschmutzung und Bel&stigungen
Im vorliegenden Fall kann bau- und anlagebedingter L&rm und Staub im
Vorhabensgebiet auftreten. Die hauptsachlichen Aktivitaten finden in der tiefer
gelegenen Grube statt. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Immissionen auf
den Bereich der Abgrabung beschrankt bleiben.
Durch den Anschluss an die L12 ist die Anbindung an das Uberregionale Verkehrsnetz
bereits heute optimiert, ohne jegliche Belastung von Wohn- und Erholungsfunktionen.
Es entstehen langfristig keine Umweltverschmutzungen und Belastigungen.

1.6 Unfallrisiko (unter Beachtung eingesetzter Stoffe und Technologien)
Mit dem Vorhaben ist kein spezifisches Unfallrisiko verbunden. Bei den zu
gewinnenden Materialien handelt es sich um Stoffe, die nicht reaktiv sind,
insbesondere nicht explosionsgefahrlich, atzend, gasbildend, brandférdernd oder
entztndlich.

2. STANDORT DES VORHABENS

2.1 Derzeitige Nutzung des Standortes

Landwirtschaft

Im Vorhabensgebiet findet eine intensive landwirtschaftliche Nutzung durch Ackerbau
statt (Mais, Zuckerriiben, Kartoffeln und Getreide).

Wassernutzungen

Im Vorhabensgebiet finden keine Wassernutzungen statt.
Rohstoffabbau

Das Vorhabensgebiet hat eine Funktion als Rohstofflagerstatte. Es handelt sich um
abbauwirdige hochwertige Kiese und Sande.

UVP-Vorpriufung
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2.2

Siedlung und Erholung

Flachen und Einrichtungen fir Siedlung und Erholung werden von dem Vorhaben
nicht betroffen.

Jagd, Forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen

Im Untersuchungsraum wird die Jagd im tblichen Rahmen ausgeubt.

Flachen fir forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen werden von dem Vorhaben
nicht betroffen.

Sonstige wirtschaftliche und 6ffentliche Nutzungen

Sonstige wirtschaftliche und offentliche Nutzungen werden von dem Vorhaben nicht
betroffen.

Ver- und Entsorgung / Infrastruktur

Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung sowie Infrastruktureinrichtungen sind von dem
Vorhaben nicht betroffen.

Die landwirtschaftlichen Fluren sind durch Flurwege gegliedert. Zwei Flurwege
werden durch das Vorhaben teilweise und zeitweise beansprucht, die Erschliel3ung
von Landwirtschaftsflachen ist jedoch jederzeit sichergestellt. Im Westen wird ein
temporarer Ersatzflurweg erstellt, alle Flurwege werden im Rahmen der Verflllung
und Rekultivierung ztigig wieder hergestellt.

Im Bereich der bestehenden Abgrabung sind tempordre BaustralBen fir die
Erschlielung vorhanden. Die ErschlieBung der Erweiterungsflache wird Uber die
bestehende Abgrabung gewahrleistet. Die bestehende Anbindung an die L12 und
damit an das o6ffentliche Verkehrsnetz wird weiterhin genutzt.

Qualitatskriterien des Gebietes
Reichtum, Qualitat und Regenerationsfahigkeit von Wasser, Boden, Natur und
Landschaft

Wasser

Der Untersuchungsraum und das Vorhabensgebiet befinden sich im Siumpfungs-
gebiet der Rheinbraun (heute: RWE Power AG). Somit besteht eine Vorbelastung in
Bezug auf eine Grundwasserabsenkung.

Unter dem Vorhabensgebiet ist das 1. Grundwasserstockwerk zum heutigen
Zeitpunkt deutlich abgesenkt, bedingt durch die Sumpfungsmalinahmen liegt der
Grundwasserspiegel unter dem Vorhabensgebiet im Mittel bei ca. 57,0 m NHN.

UVP-Vorpriufung
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Bei einer mittleren Gelandehéhe von ca. 90,0 m NHN und einer Abbautiefe von
ca. 30 m liegt die Abbausohle im Mittel bei ca. 60 m NHN. Mit der Abbausohle wird
ein ausreichend grof3er Abstand zum Grundwasser eingehalten.

Es treten keine vorhabensbedingten Veranderungen des Wasserhaushaltes auf.

Boden, Natur- und Landschaft

Die Qualitat der betroffenen Naturguter Boden sowie Natur und Landschatft ist im
heutigen Zustand auf der Vorhabensflache bereits intensiv gepragt durch die
vorhandene Nutzung. Auch die unmittelbare Umgebung des Vorhabensgebietes ist
stark anthropogen uberpragt durch Straf3en, Windkraftanlagen, Braunkohleabbau
und intensiven Ackerbau.

Im Vorhabensgebiet sowie im Untersuchungsraum liegen (berwiegend tonig-
schluffige Parabraunerden und Parabraunerden mit Schwarzerderelikten vor.
Stellenweise treten Kolluvien auf. Es handelt sich dabei um feinsandige Lehmbdden,
welche aus L6R entstanden sind.

In Bezug auf die natirlichen Bodenfunktionen stellt der Boden in den Teil-
Plangebieten eine Lebensgrundlage und einen Lebensraum fiir Menschen, Tiere,
Pflanzen und Bodenorganismen dar. Zudem ist er mit seinen Wasser- und
Nahrstoffkreislaufen Bestandteil des Naturhaushaltes. Die Filter-, Puffer- und
Stoffumwandlungseigenschaften sowie die Eigenschaften zum Grundwasserschutz
sind als hoch einzustufen. Dies ist insbesondere auf die sehr hohe Sorptionsfahigkeit
fur Nahrstoffe und die hohe nutzbare Wasserkapazitat zurtckzufihren. Die
Wasserdurchlassigkeit ist mittel.

Die Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte beziehen sich auf seltene
Bodenbildungen und Bodentypen mit besonderen Merkmalen. Solche Bdden liegen
hier nicht vor.

Aktuell ist in der Erweiterungsflache als Nutzungsfunktion die Funktion als "Standort
fur landwirtschaftliche Nutzung" gegeben. Aufgrund der hohen Boden- und
Ackerzahlen besitzen die Bdden ein sehr hohes Potential beziglich der Fruchtbarkeit.
Dementsprechend werden die Boden groR3flachig intensiv landwirtschaftlich genutzt.

Der in der Erweiterungsflache abgetragene Oberboden wird nach Méglichkeit ohne
Zwischenlagerung zur Rekultivierung der Abgrabung verwendet. Der Anteil, der nicht
unmittelbar verwendet werden kann, wird fachgerecht zwischengelagert und bei
fortschreitendem Abbau auf den zukinftigen Rekultivierungsflachen fachgerecht
wieder aufgebracht

UVP-Vorpriufung
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2.3

23.1

2.3.2

2.3.3

234

Schutzkriterien
(Empfindlichkeit des Standortes und Belastbarkeit der Schutzgiter

Natura 2000-Gebiete

Natura  2000-Gebiete gemaR  den EU-Richtlinien  92/43/Europdische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und 79/409/EWG sind im Vorhabensgebiet nicht
vorhanden.

Das nachstgelegene FFH-Gebiet mit der Bezeichnung "DE-5004-301 Lindenberger
Wald" befindet sich etwa 5,5 km westlich des Vorhabensgebiets, jenseits der
Sophienhohe. Es besteht keine funktionale Verbindung zum Vorhabensgebiet.

Das néachstgelegene Vogelschutzgebiet mit der Bezeichnung "VSG-5205-401 Drover
Heide" befindet sich etwa 25 km sudlich des Vorhabensgebiets. Es besteht keine
funktionale Verbindung zum Vorhabensgebiet.

Von dem Vorhaben sind keine Gebiete im Sinne der FFH-Richtlinie oder der
Europdaischen Vogelschutzrichtlinie betroffen. Prioritdre Arten sind von dem Vorhaben
nicht betroffen.

Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie nach § 7 und
843 des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, sowie einstweilig
sichergestellte Naturschutzgebiete gemalR § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes sind im Vorhabensgebiet nicht vorhanden.

Nationalparke

Nationalparke nach § 24 des Bundesnhaturschutzgesetzes sind im Vorhabensgebiet
und in seinem Umfeld nicht vorhanden.

Landschaftsschutzgebiete?

Biospharenreservate und Landschaftsschutzgebiete nach 825 und 8§26 des
Bundesnaturschutzgesetzes sowie nach 87 und 843 des Landesnaturschutz-
gesetzes Nordrhein-Westfalen, einschlie3lich einstweilig sichergestellter Land-
schaftsschutzgebiete gemal § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind in
der Erweiterungsflache nicht vorhanden.

Innerhalb der bestehenden Abgrabung und der sidlichen Umgebung besteht
teilweise eine Schutzausweisung als Landschaftsschutzgebiet (2.2-4 ,Finkelbach
Ostlich Hollen®). Als Schutzzweck wird die Erhaltung und Wiederherstellung des

2 Kreis Duren (Hrsg.):Landschaftsplan 11 Titz/Julich-Ost, in Kraft getreten am 03.09.2014
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2.35

2.3.6

2.3.7

FlieRgewassers und der angrenzenden Auebereiche fir den Biotopverbund und den
Arten- und Biotopschutz vorgesehen.

Sudlich der bestehenden Abgrabung besteht eine weitere Schutzausweisung als
Landschaftsschutzgebiet. Es werden unter der Ziffer 2.2-1 ,Strukturreiche
Ortsrandlagen in der Borde" ausgewiesen.

Die Landschaftsschutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen.

Naturdenkmaéler

Naturdenkmaéler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie nach § 7 des
Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sind weder im Vorhabensgebiet
noch im Umfeld vorhanden.

Geschutzte Landschaftsbestandteile® einschlieRlich Alleen

Geschitzte Landschaftsbestandteile nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes
sowie nach 87 des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sind im
Vorhabensgebiet nicht vorhanden.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Titz wurden im Rahmen der Landschaftsplanung
westlich  der bestehenden  Abgrabung Einzelbdume als  geschitzter
Landschaftsbestandteil ausgewiesen. Unter der Ziffer 2.4.6 werden Einzelbdume,
Baumreihen und Baumgruppen entlang der Landesstrale L12, westlich der
bestehenden Abgrabung, ausgewiesen.

Darliber hinaus befindet sich im Auenbereich des Finkelbachs, stdoéstlich der
bestehenden Abgrabung, ein geschitzter Landschaftsbestandteil mit der Ziffer
2.4.4-3. Dargestellt wird ein FlieRgewadsser/Graben mit S&umen und
Geholzstrukturen.

Geschutzte Landschaftsbestandteile sind von dem Vorhaben nicht betroffen.
Der Finkelbach ist von dem Vorhaben nicht betroffen.

Alleen nach § 41 des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sind weder
im Vorhabensgebiet noch im Umfeld vorhanden.
Gesetzlich geschiitzte Biotope

Gesetzlich geschuitzte Biotope nach 8 30 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie
nach 8§42 des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sind weder im
Vorhabensgebiet noch im Umfeld vorhanden.

8 Kreis Duren (Hrsg.):Landschaftsplan 11 Titz/Julich-Ost, in Kraft getreten am 03.09.2014
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2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.4,

24.1

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Risikogebiete,
Uberschwemmungsgebiete

Wasserschutzgebiete nach 851 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellen-
schutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete
nach § 73 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Uberschwemmungsgebiete
nach § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes sind im Vorhabensgebiet nicht vorhanden.

Durch das Vorhaben tritt keine Beeinflussung des Wasserhaushaltes ein.

Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten
Umweltqualitdtsnormen bereits Uberschritten sind

Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten
Umweltqualitaitsnormen bereits Uberschritten sind, sind im Vorhabensgebiet und in
seinem Umfeld nicht vorhanden.

Gebiete mit hoher Bevolkerungsdichte

Gebiete mit hoher Bevélkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2
Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes sind im Vorhabensgebiet und in
seinem Umfeld nicht vorhanden.

Denkmaler

In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmaler, Denkmalensembles oder
Bodendenkmaler sind im Vorhabensgebiet nicht vorhanden. Das Vorhabensgebiet
liegt in der Kulturlandschaft 25 "Rheinische Bdrde" und hier unmittelbar nérdlich des
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 25.04 "Finkelbach/Ellebach"4. Charakteris-
tische Elemente im Kulturlandschaftsbereich 25.04 sind u.a. alt-, mittel- und
jungsteinzeitliche Siedlungsplétze und rémische Siedlungsplatze.

Mogliche Auswirkungen auf die im UVPG genannten Schutzguter

Menschen, Tiere und Pflanzen
Menschen

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Menschen konnen anhand der
Charakteristika des Vorhabens und vorhandener Erfahrungen mit den bestehenden
Abgrabungen zuverlassig prognostiziert werden.

4 LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe und LVR Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.) (2009): Erhaltende
Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen Grundlagen und Empfehlungen fiir die Landesplanung.
Munster, Koln

UVP-Vorpriufung
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Ausgehend von den Charakteristika des Vorhabens (Abbau und Verfullung in
Tieflage, erdfeuchtes Material, Betriebsbeschrankung auf die Tagzeiten, Anschluss
an das offentliche Verkehrsnetz) und aufgrund der ausreichend grof3en Entfernung
des Vorhabens von Siedlungsbereichen sind keine schadlichen Umweltauswirkungen
auf den Menschen zu erwarten. Unzumutbare Beeintrachtigungen z.B. durch Larm,
Staub, Geruch oder Licht sind aufgrund der Gleichartigkeit der Auswirkungen mit der
bestehenden Abgrabung auszuschlieRen.

Erholungseinrichtungen wie Radwege, Wanderwege oder Ausflugsziele werden
durch das Vorhaben nicht beansprucht.

Tiere und Pflanzen

In der Erweiterungsflache werden intensiv genutzte Ackerflachen und unbefestigte
und befestigte Erschlielungswege beansprucht. Als Biotoptyp sind diese von
geringer Wertigkeit.

Bei Beibehaltung der heutigen Nutzung als Landwirtschaftsflache besitzen die
Flachen kein weiteres Entwicklungspotential.

Bezlglich der Tierwelt bieten die bestehende Abgrabung und die
Erweiterungsflachen einen Lebensraum fir die typischen Bewohner der offenen und
halboffenen Kulturlandschaft. Dies sind die typischen Feldvogel. Fir den
Materialabbau werden die Ackerflachen nach und nach beansprucht, ebenso werden
die bereits abgebauten Teilabschnitte sukzessive verfiillt und rekultiviert. Wahrend
der Betriebsdauer liegen sowohl Ackerflachen als auch wertvolle offene
Pionierstandorte sowie Rekultivierungs-flachen vor.

Fur einige Tierarten mit groRerem Aktionsradius konnen die Ackerflachen des
Untersuchungsraumes, und so auch die Ackerflachen der Erweiterungsflache, einen
Teillebensraum zur Nahrungssuche darstellen. Aufgrund der Strukturarmut kann
jedoch kein reiches Vorkommen von Beutetieren angenommen werden.

Eine unmittelbare Schadigung von Arten der Feldflur wird durch eine
Bauzeitenbeschrankung vermieden. Auf Randflachen sowie auf den noch nicht
beanspruchten und auf den rekultivierten Abschnitten werden MalRnahmen zur
Aufwertung des Lebensraums getroffen. Zusatzlich sind im Umfeld des
Vorhabensgebiets in groBem Umfang Ausweichflachen flur die Arten der Feldflur
vorhanden. Die rekultivierten Flachen werden wieder landwirtschaftlich genutzt
werden und stehen auch wieder zur Verfugung. Eine Schadigung von lokalen
Populationen durch Flachenverlust ist nicht zu erwarten.

Bau- und betriebsbedingte Storeffekte durch Larm, Abgase oder visuelle Reize
werden vom Vorhaben nicht in einem Umfang ausgehen, der zu einer erheblichen
Beeintrachtigung der umgebenden Fauna fuhrt. Durch die angrenzende Landes-
strafl3e L12 ist der Standort diesbeziiglich ohnehin vorbelastet.

Im Rahmen der Rekultivierung entstehen Gehdlzflachen sowie offene und halboffene
Bereiche als Biotopkomplexe, die verschiedene Lebensraume fir Vogel, Amphibien,

UVP-Vorpriufung




Abgrabung Bettenhoven, Erweiterung Nord
Angaben zur Vorbereitung der Vorpriifung gem. UVPG
Kieswerk Bettenhoven (haftungsbeschrankt) UG & Co. KG Seite 10

24.2

Reptilien, Insekten, S&augetiere und Kleinstlebewesen bieten. Da die Rand- und
Saumstrukturen fur verschiedene Tierarten wichtige Teillebensrdume darstellen, geht
von den geplanten MaflRnahmen auch eine positive Wirkung auf die umliegenden
Landwirtschaftsflachen aus, so dass diese als Lebensraum wesentlich besser genutzt
werden konnen als bisher.

Durch die Anlage von Geholzen wird die Biotopvernetzung gestarkt.

Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass das geplante Vorhaben zu einer
relevanten Beeintrachtigung der Tiere, Pflanzen und der biologischen Vielfalt im
Landschaftsraum fihrt. Unzulassige Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen und die
biologische Vielfalt sind nicht zu erwarten.

Nicht ausgleichbare Biotoptypen oder Forstflachen sind von dem Vorhaben nicht
betroffen.

Die Verbotstatbestande gemani § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch das Vorhaben
nicht erfullt.

Flache, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft
Flache

Die Flachenbeanspruchung fir die geplante Abgrabung ist zeitlich beschrankt. Auf
der Erweiterungsflache steht nach Beendigung des Vorhabens die Flache wie derzeit
auch wieder fur eine landwirtschaftliche Nutzung zur Verfligung.

Das Vorhaben tragt zur Vermeidung von anderweitigen Flachenbeanspruchungen
bei, da es teilweise auf einer bereits beanspruchten Flache durchgefihrt wird. Die
Lagerstétte ist sehr machtig, so dass der Flachenverbrauch minimiert wird. Die
AusgleichsmafRnahmen finden hauptséchlich an einem anderen Standort statt
(Steinstraf3), der ebenfalls bereits durch Abgrabung beansprucht wurde.

Boden

In der Erweiterungsflache wird der anstehende Boden sukzessive entfernt werden,
ggf. zwischengelagert und im Rahmen der Rekultivierung wieder auf die Flachen
aufgetragen.

Wasser

Die Auswirkungen des Vorhabens kénnen die Menge und Qualitat des Grundwassers
betreffen. Die Flachennutzung kann zudem Einfluss auf die Wasserqualitéat haben.

Mit dem Entfernen der zumindest zeitweise wasserspeichernden Vegetationsdecke
und der oberen Bodenschichten erhdht sich der Sickerwasserabfluss in den
Untergrund. Das Fehlen der Bodenschicht bewirkt zudem eine verminderte
Ausfilterung von Schadstoffen im Sickerwasser bei der Bodenpassage. Bei
Einhaltung der einschlagigen technischen Vorschriften und Regeln kdénnen jedoch
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Schadensfalle mit negativen Auswirkungen auf die Grundwasserqualitat
ausgeschlossen werden.

Durch die Anderung der Flachennutzung werden landwirtschaftliche
Nitratbelastungen im Grundwasser reduziert. Im Rahmen des Materialabbaus und der
Verfullung werden MalRRnahmen getroffen, die relevante Auswirkungen auf das
Grundwasser ausschlief3en.

Die Gewinnung der Rohstoffe wird im Trockenabbau erfolgen. Es wird ein
ausreichender Abstand zum Grundwasserspiegel eingehalten. Die Verfiillung erfolgt
mit geeignetem Material im Bereich des potentiellen Wiederanstiegs des
Grundwassers und dartber.

Oberflachengewdasser sind von dem Vorhaben weder direkt noch indirekt betroffen.
Aufgrund der groRen Entfernung zum Vorhabensgebiet und des stark durchlassigen
Untergrundes wird auch eine mit dem Vorhaben einhergehende zeitweilige
Veranderung von Einzugsgebieten zu keiner relevanten Beeinflussung von
Oberflachengewassern fiihren.

Es ist keine Beeintrachtigung des Grundwassers oder von Oberflachengewassern zu
besorgen, Wasserschutzgebiete oder Uberschwemmungsgebiete sind (iberhaupt
nicht betroffen.

Luft/Klima

Aus Kklimatischer Sicht gehen durch das Vorhaben voribergehend
kaltluftproduzierende, landwirtschaftliche Flachen verloren. Die sukzessive
Entfernung der ohnehin geringméachtigen Vegetationsschicht wird zwar ortlich
begrenzte Auswirkungen auf das Kleinklima verursachen, jedoch keine merklichen
Auswirkungen auf das Lokalklima innerhalb des Untersuchungsraums bewirken.

Fir Immissionen von Luftschadstoffen sind die erforderlichen Grenzwerte
einzuhalten.

Entstehende Staubemissionen durch Abbautatigkeit, Behandlung und Transport der
Kiesmengen und des Abraums sind, ebenso wie an den Hangen und Steilwanden
entstehende kleine Windwirbel, geringflgig und bleiben auf die Abbauflache selbst
beschrankt.

Die Starke der Beeintrachtigungen in der Bauphase und in der Betriebsphase ist,
sofern die aktuell geltenden Standards eingehalten werden, als gering einzustufen.
Im Rahmen der Rekultivierung der Abgrabungsflachen ist u.a. auch die Herstellung
von Gras-/Krautfluren und Gehdlzflachen vorgesehen, dadurch wird das Lokalklima
verbessert.

Das Vorhaben ist nicht anfallig gegeniber maoglichen Auswirkungen des
Klimawandels.

UVP-Vorpriufung




Abgrabung Bettenhoven, Erweiterung Nord
Angaben zur Vorbereitung der Vorpriifung gem. UVPG
Kieswerk Bettenhoven (haftungsbeschrankt) UG & Co. KG Seite 12

243

2.5

Landschaft

Das Landschaftsbild im Landschaftsraum ist bereits anthropogen gepragt und durch
die bestehenden Nutzungen stark vorbelastet.

Der Abbau selbst findet in Tieflage statt. Es ist davon auszugehen, dass die
Abgrabung selbst aus unmittelbarer Nahe kaum sichtbar sein wird.

Im Zuge der Rekultivierung des Vorhabensgebiets werden an den westlichen
Réandern, zum Ortsrand von Rddingen hin, lineare Biotope mit Gehdlzen angelegt.
Diese Elemente beleben und vernetzen die ansonsten strukturarme Agrarlandschaft
und fiihren zu einer Gliederung und Anreicherung des Landschaftsbildes.

Die zusatzlichen grof3flachigen Kompensationsmal3nahmen auf dem Standort
Steinstrald werden zu einer merkbaren strukturellen und optischen Anreicherung des
dort ebenfalls vorbelasteten und agrarisch gepragten Landschaftsbildes fiihren.

Es treten keine relevanten Auswirkungen auf Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft
ein.

Kulturgtter und sonstige Sachguter

Im Bereich des Vorhabens und im Wirkraum des Vorhabens sind keine eingetragenen
Baudenkmaler oder Bodendenkmaler vorhanden.

Eingetragene Bau- oder Bodendenkmaler sind von dem Vorhaben nicht betroffen.

Sofern bislang nicht systematisch erfasste Bodendenkmaler im Plangebiet vermutet
werden oder dokumentiert wurden wird nach aktueller Rechtslage verfahren.

Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Aspekten

Okosystemare Wechselwirkungen treten auf verschiedenen Ebenen auf.
Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgitern betreffen vor allem die
Abhéangigkeit der Tiere und Pflanzen von abiotischen Standortverhaltnissen und die
wasserhaushaltlichen Zusammenhénge zwischen Oberflachengewésser, Grund-
wasser, Boden und Klima. Weiterhin bestehen Wechselwirkungen zwischen
Landschaftsstruktur und Landschaftsfunktion. Vegetationsstruktur, Gewéasser und
Relief einer Landschaft nehmen Einfluss auf das Landschaftsbild und die
Erholungsfunktion eines Landschaftsraumes. Innerhalb der einzelnen Schutzguter
kénnen ebenfalls Wechselwirkungen auftreten, zum Beispiel in Form von
Abhangigkeiten zwischen Tier- und Pflanzengemeinschaften in Okosystemen sowie
Populationsdynamische Regelungsmechanismen. Innerhalb des Bodens bestehen
Abhéangigkeiten zwischen Bodenstruktur, Bodenwasserhaushalt und
Bodenlufthaushalt. Weitere Wechselwirkungen konnen zwischen Okosystemen (z.B.
Wanderung von Tieren, Teillebensraume oder Wasserabfluss) oder innerhalb von
Organismen stattfinden.
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2.6

Im vorliegenden Fall liegt die gravierendste Einwirkung des Vorhabens in der
Veranderung der Realnutzung. Dies bedingt Wechselwirkungen mit dem
Landschaftsbild und dem Erholungsraum des Menschen, mit dem Lebensraum von
Tieren und Pflanzen sowie Einwirkungen auf den Boden. In Bezug auf das Schutzgut
Wasser kann es zu indirekten Einflissen durch die Veranderung des Einzugsgebiets
kommen. Diese sind vorliegend jedoch nicht relevant.

Zu einer Akkumulationswirkung kénnte es zum Beispiel kommen, wenn durch die
zunehmende Ausdehnung des Vorhabens bestimmte abiotische Faktoren nicht mehr
funktionsfahig waren oder wenn Minimalareale von Tierarten unterschritten wirden.
Durch die sukzessive flachige Beanspruchung bei gleichzeitiger nachgezogener
Rekultivierung treten Akkumulationswirkungen nicht auf.

Die Wechselbeziehungen zwischen den abiotischen Faktoren spielen sich
ausschlie3lich innerhalb der Erweiterungsflachen ab. Geringfugige indirekte
Auswirkungen auf die Umgebung betreffen nur die Funktion als Teillebensraum und
das Landschaftshild. Es treten keine Besonderheiten auf, weder in Bezug auf den
Standort noch auf den Charakter des Vorhabens.

Summeneffekte

Summationswirkungen kénnen zusammen mit gleichartigen bestehenden,
genehmigten oder in der Planungsphase befindlichen Vorhaben eintreten. Die
bestehenden Abgrabungen/Verfillung wurde bei der Beschreibung der
Vorhabensauswirkungen beriicksichtigt. Das Vorhaben stellt eine Fortfihrung der
bestehenden Abgrabung und Verfillung in &hnlicher Art dar. Da die Rekultivierung
dem Abbau nachgezogen wird, wandert der Abbau Uber die Flache.
Summationswirkungen treten daher nicht auf.

Eschweiler, Mai 2018/ur

UVP-Vorpriufung




	Startseite
	Menü
	Übersichtsblatt
	Angaben zur Vorbereitung der Vorprüfung gem. UVPG
	1. Merkmale des Vorhabens
	1.1 Allgemeine Angaben zum Vorhaben
	1.2 Größe des Vorhabens
	1.3 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft
	1.4 Abfallerzeugung
	1.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen
	1.6 Unfallrisiko (unter Beachtung eingesetzter Stoffe und Technologien)

	2. Standort des Vorhabens
	2.1 Derzeitige Nutzung des Standortes
	2.2 Qualitätskriterien des Gebietes Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und Landschaft
	2.3 Schutzkriterien (Empfindlichkeit des Standortes und Belastbarkeit der Schutzgüter
	2.3.1 Natura 2000-Gebiete
	2.3.2 Naturschutzgebiete
	2.3.3 Nationalparke
	2.3.4 Landschaftsschutzgebiete
	2.3.5 Naturdenkmäler
	2.3.6 Geschützte Landschaftsbestandteile  einschließlich Alleen
	2.3.7 Gesetzlich geschützte Biotope
	2.3.8 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Risikogebiete, Überschwemmungsgebiete
	2.3.9 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind
	2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte
	2.3.11 Denkmäler

	2.4. Mögliche Auswirkungen auf die im UVPG genannten Schutzgüter
	2.4.1 Menschen, Tiere und Pflanzen
	2.4.2 Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft
	2.4.3 Kulturgüter und sonstige Sachgüter

	2.5 Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Aspekten
	2.6 Summeneffekte



